


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder Umschlagvorderseite (v.l.n.r.):  

Abb. 1: Kiebitz 

(Foto: Stefan Böhm)  

Abb. 2: Rotmilan 

(Foto: Stefan Böhm)  

Abb. 3: Neuntöter 
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Abb. 4: Eisvogel 
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ASK  Artenschutzkartierung 

BayNatSchG  Bayerisches Naturschutzgesetz 
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EU  Europäische Union 

FFH-RL  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
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EINLEITUNG 

Die Europäische Gemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die biologische Vielfalt und 
damit das europäische Naturerbe dauerhaft zu erhalten. Aus diesem Grund haben alle Mitglied-
staaten einstimmig zwei Richtlinien verabschiedet: 1979 die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) und 
1992 die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Gemeinsam bilden die beiden Richtlinien ei-
nen europaweiten Verbund aus EU-Vogelschutz- und FFH-Gebieten mit der Bezeichnung 
„NATURA 2000“. 

Die Auswahl und Meldung der bayerischen NATURA 2000-Gebiete erfolgte in drei Tranchen in 
den Jahren 1996, 2001 und 2004. Gemäß europäischem Recht wurden ausschließlich natur-
schutzfachliche Kriterien für die Gebietsauswahl herangezogen. 

Hauptanliegen von NATURA 2000 ist die Erhaltung von Lebensräumen und Arten. Viele dieser 
Lebensräume und Artvorkommen sind erst durch die Bewirtschaftung des Menschen entstanden. 
Die Qualität der entsprechenden Gebiete im europaweiten Netz NATURA 2000 konnte durch den 
verantwortungsbewussten und pfleglichen Umgang der Eigentümer bzw. Nutzer, zumeist über 
Generationen hinweg, bis heute bewahrt werden. Diese Werte gilt es nun auch für künftige Ge-
nerationen zu erhalten. 

Aus diesem Grund wird für jedes NATURA 2000-Gebiet in Bayern mit allen Beteiligten vor Ort ein 
so genannter Managementplan erarbeitet. Dieser entspricht dem "Bewirtschaftungsplan" in Art. 6 
Abs. 1 FFH-RL. Im Managementplan werden insbesondere diejenigen Maßnahmen dargestellt, 
die notwendig sind, den günstigen Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten zu ge-
währleisten oder wiederherzustellen, die für die Gebietsauswahl maßgeblich waren.  

Bei der Managementplanung stehen folgende Grundsätze im Mittelpunkt: 

 Alle Betroffenen, vor allem die Grundbesitzer und die Bewirtschafter, sollen in die Planung 
einbezogen werden. Dazu werden so genannte „Runde Tische“ eingerichtet. Durch eine 
möglichst breite Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen sollen die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung geschaffen werden. 

 Bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen haben freiwillige Vereinbarungen den 
Vorrang vor hoheitlichen Maßnahmen. 

 Ein möglichst großer Anteil der begrenzten Mittel soll in die konkrete Umsetzung von Natur-
schutzmaßnahmen vor Ort fließen. Deshalb sollen möglichst „schlanke“ Pläne erstellt wer-
den. 

Die Runden Tische sind ein wichtiges Element der Bürgerbeteiligung. Sie sollen bei den Nutzern 
Verständnis für die im Managementplan vorgeschlagenen Maßnahmen wecken, bei den Behör-
den und Planern Verständnis für die Interessen und Möglichkeiten der Landwirte und Waldbesit-
zer, die diese Gebiete seit Generationen bewirtschaften und daraus ihren Lebensunterhalt be-
streiten. Konflikte und widerstrebende Interessen sollen am Runden Tisch identifiziert und soweit 
wie möglich gelöst werden. 

Der Managementplan ist Leitlinie des staatlichen Handelns und hat damit keine rechtliche Bin-
dungswirkung für die ausgeübte Nutzung; für private Grundeigentümer oder Pächter begründet 
er keine unmittelbaren Verpflichtungen. Die Ziele und Maßnahmen stellen daher ausdrücklich 
keine Bewirtschaftungsbeschränkungen dar, die sich förderrechtlich auswirken können. 

Rechtsverbindlich ist das gesetzliche Verschlechterungsverbot nach § 33 BNatSchG, das allge-
mein und unabhängig vom Managementplan gilt. Darüber hinaus sind weitere bestehende natur-
schutzrechtliche Vorgaben, beispielsweise bezüglich des Artenschutzes, des Schutzes von Bio-
topen und Lebensstätten (§ 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG) sowie ggf. vorhandener 
Schutzgebietsverordnungen, weiterhin gültig.  
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1 ERSTELLUNG DES MANAGEMENTPLANS: ABLAUF UND BETEILIGTE 

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz und dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten liegt die Federführung 
bei der Managementplanung für das EU-Vogelschutz-Gebiet 7427-471 "Schwäbisches Donau-
moos" bei den Naturschutzbehörden. 

Die Regierung von Schwaben, höhere Naturschutzbehörde, beauftragte das Büro Sieber, Lindau 
(B) mit der Erstellung eines Managementplan-Entwurfs. 

Ein Fachbeitrag Wald wurde vom Regionalen Kartierteam NATURA 2000 in Schwaben (Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben) erstellt und in den vorliegenden 
Managementplan integriert. 

 

Übersicht über die durchgeführten Öffentlichkeitstermine: 

 Informationsveranstaltung am 23.04.2018 im Pfarrzentrum der Stadt Gundelfingen a. d. Do-
nau mit circa 30 Teilnehmern 

 Informationsveranstaltung am 25.04.2018 im Gasthof "Zur Post" in der Stadt Leipheim mit 
etwa 15 Teilnehmern 

 Die Runden Tische für das EU-Vogelschutzgebiet Schwäbisches Donaumoos erfolgten als 
Vorort-Termine im Gelände: einmal im Landkreis Dillingen zusammen mit der Vorstellung 
des Managementplans zum FFH-Gebiet 7427-371 NSG Gundelfinger Moos am 13.07.2022 
im FFH-Gebiet Gundelfinger Moos (rund 100 Teilnehmer) sowie im Landkreis Günzburg 
zusammen mit der Vorstellung des Managementplans zum FFH-Gebiet 7527-371 Leiphei-
mer Moos am 13.07.2022 im FFH-Gebiet Leipheimer Moos (50 Teilnehmer). 

Ziel bei der Erstellung des Managementplanes ist eine Beteiligung aller Betroffenen, insbeson-
dere der Grundeigentümer, Land- und Forstwirte sowie der Gemeinden, Verbände und Vereine. 
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2 GEBIETSBESCHREIBUNG  

2.1 Grundlagen 

Das Vogelschutzgebiet 7427-471 "Schwäbisches Donaumoos" wurde im Jahr 2004 an die EU 
gemeldet und durch die Bayerische Natura 2000-Verordnung am 1. April 2016 nach Bayerischem 
Recht geschützt.  

Das Vogelschutzgebiet ist Teil eines bedeutenden Naturraums des Donaurieds zwischen Leip-
heim-Weißingen im Westen, Günzburg im Süden und Bächingen bzw. Gundelfingen im Nordos-
ten und tangiert somit zwei Landkreise (Günzburg und Dillingen an der Donau).  

Das Donaumoos ist Teil der kontinentalen biogeografischen Region und dem Hauptnaturraum 
der Donau-Iller-Lechplatte zuzuordnen. Die Begrifflichkeit "Schwäbisches Donaumoos" bezieht 
sich im lokalen Sprachgebrauch in der Regel auf den länderübergreifenden, Baden-Württemberg 
und Bayern tangierenden Naturraum, welcher nicht nur Moosbereiche, sondern auch naturräum-
lich dazugehörende Au- und Hangwälder einschließt. Das EU-Vogelschutzgebiet "Schwäbisches 
Donaumoos" bildet gemeinsam mit dem EU-Vogelschutzgebiet "Donaumoos" auf baden-würt-
tembergischer Seite eine ökologisch-funktionale Einheit. Das Vogelschutzgebiet „Schwäbisches 
Donaumoos“ überschneidet sich mit den beiden FFH-Gebieten „Leipheimer Moos“ (7527-371) 

und „Naturschutzgebiet Gundelfinger Moos“ (7427-371), welche die Niedermoorkernbereiche im 
Donaumoos beinhalten. Vorliegender Managementplan bezieht sich nur auf das Vogelschutzge-
biet Schwäbisches Donaumoos. Die beiden FFH-Gebiete Leipheimer Moos und Naturschutzge-
biet Gundelfinger Moos werden in gesonderten Managementplänen behandelt. Im Umfeld liegen 
das FFH-Gebiet "Donauauen zwischen Thalfingen und Höchstädt" (7428-301) und das Vogel-
schutzgebiet "Donauauen" (7428-471). 

Das EU-Vogelschutzgebiet "Schwäbisches Donaumoos" liegt im Südteil des sogenannten 
Schwäbischen Donaumooses auf bayerischer Seite und stellt mit einer Gesamtfläche von 2.592,7 
ha ein großes und bedeutendes, von Siedlungen und Straßenverkehr weitgehend freies Schutz-
gebiet dar, mit hoher Bedeutung für den Wiesenbrüterschutz. Die wiesenbrütenden Vogelarten 
stehen daher auch bei der Managementplanung im Vordergrund. Das Schwäbische Donaumoos 
weist einen der größten erhaltenen Niedermoorkomplexe im Donauried auf. Weiter zählt das Ge-
biet als einer der bedeutenden Trittsteine für alle Wiesenvogelarten entlang der Donauachse. 
Das Schwäbische Donaumoos gilt für zahlreiche gefährdete und wertgebende Vogelarten, wel-
che zum Teil konstante Vorkommen lediglich dort vorweisen können, als Brut-, Rast- und Nah-
rungsbiotop von überregionaler Bedeutung. 

Das EU-Vogelschutzgebiet Schwäbische Donaumoos vereint sowohl hochwertige Ökosysteme 
wie die beiden Niedermoorkerngebiete Leipheimer und Gundelfinger Moos mit Torfstichen, Streu-
wiesen, Gebüsch/Bruchwaldbereichen und extensiv genutzten Feucht-/Nasswiesen, den Birken-
riedwald – ein Auwaldrest entlang der B16 – als auch stark vom Menschen geprägte Landschaft-
selemente, wie überwiegend intensiv landwirtschaftlich geprägte Grünland- und Ackerflächen so-
wie die durch den Kiesabbau entstandenen Baggerseen im Umfeld der Niedermoor-Kerngebiete.  

Die zahlreichen Kies-Seen haben nach einem weitgehend erfolgten Abschluss des Kiesabbaus 
als Stillgewässer einen erheblichen Einfluss auf den Artenreichtum und die Artengruppen des 
Vogelschutzgebietes. So besiedeln zahlreiche der im Standarddatenbogen aufgeführten Arten 
nur allein aufgrund des Bestehens der Kies-Seen das EU-Vogelschutzgebiet. Die Kies-Seen ha-
ben folglich eine hohe ökologische Funktion, welche durch ihre Lage parallel zum Donauverlauf 
insbesondere als Lebensraum verbindende Elemente (Trittsteine) an Bedeutung gewinnen. 
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Nicht signifikante Vorkommen von Schutzgütern der Vogelschutz-Richtlinie, die nicht im SDB 
aufgeführt sind  

Als nicht signifikante Vorkommen von Schutzgütern, welche innerhalb des EU-
Vogelschutzgebietes bestehen, jedoch für den Gebietsschutz nicht ausschlaggebend sind, sind 
Baumpieper (Anthus trivialis) und Wachtel (Coturnix coturnix) zu nennen. Der Baumpieper ist im 
Schwäbischen Donaumoos eine Art der struktur- und heckenreichen Halboffenlandschaft sowie 
der sonnigen Waldränder. Der Bestand des Baumpiepers ist von 54 Brutpaaren im Jahr 1983 in 
den letzten Jahren auf sechs Brutpaare im Jahr 2018 zurückgegangen. Dieser drastische Rück-
gang ist insbesondere auf eine Verschlechterung des Lebensraumes zurückzuführen. Baumpie-
per finden allgemein innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes eine suboptimale Habitatzusammen-
setzung vor. Die Niedermoorbereiche stellen weitgehend keine geeigneten Lebensräume dar und 
die Randbereiche (welche aktuell noch besiedelt sind) weisen oftmals zu wenige Strukturen auf. 
Das Vorkommen des Baumpiepers ist für das Gebiet insgesamt als nicht signifikant zu bewerten. 
Durch geeignete Maßnahmen für im SDB aufgeführte Arten (z.B. Neuntöter) wird sich auch die 
Habitatsituation für den Baumpieper verbessern.  

Dies trifft auch auf die Wachtel zu, für welche zwar keine kontinuierlich erhobenen Daten vorhan-
den sind, aber generell davon auszugehen ist, dass der Bestand auf wenige Brutpaare gesunken 
ist (im Jahr 2018: vier Rufer erfasst), welche auf die Randbereiche der Niedermoorgebiete be-
schränkt sind. Die starke landwirtschaftliche Nutzung in den außerhalb der FFH-Gebiete gelege-
nen Bereiche eignen sich nicht als Lebensraumgrundlage für die Wachtel. Für das Gesamtgebiet 
ist das Vorkommen der Wachtel als nicht signifikant zu bewerten. Die konzipierten Maßnahmen 
für die Wiesenbrüterarten (z. B. Großer Brachvogel, Kiebitz) und Arten der Kulturlandschaft (z. B. 
Grauammer) werden auch der Wachtel zu Gute kommen.  

2.2.4 Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame und/oder zu schützende Lebensräume 
und Arten 

Die innerhalb des Schwäbischen Donaumooses bestehenden Lebensraumtypen, wie beispiels-
weise Feucht- und Nasswiesen, Streuwiesen sowie artenreiche Wiesen haben eine große Be-
deutung für die Vogelwelt, beherbergen aber auch zahlreiche weitere Arten bzw. Artengruppen, 
deren Vorkommen nahezu auf die Kerngebiete Gundelfinger und Leipheimer Moos beschränkt 
sind. So kommen beispielsweise der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausit-
hous) sowie viele weitere, sehr seltene Tagfalterarten (z.B. den auf trockengefallenen Torfrücken 
vorkommenden Thymian-Ameisenbläuling - Maculinea arion - im Leipheimer Moos, eine Art des 
Anh. IV) oder auch der Kammmolch (Triturus cristatus) in mindestens einem der beiden Kernge-
biete vor. Teils seltene Arten wie der Lungenenzian (Gentiana pneumonanthe), die Trollblume 
(Trollius europaeus), die Davalls Segge (Carex davalliana), die Mehlprimel (Primula farinosa), der 
Laubfrosch (Hyla arborea) und die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) kommen ebenfalls 
vor allem in den Kerngebieten vor.  

In den beiden Managementplänen zum FFH-Gebiet Leiheimer Moos sowie zum FFH-Gebiet Gun-
delfinger Moos werden die Lebensräume und Artvorkommen ausführlich behandelt. 

Zielkonflikte zwischen Schutzgütern der FFH-Richtlinie wie z.B. Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling und den FFH-Lebensraumtypen (LRT’s) sowie den Schutzgütern des Vogelschutzgebie-
tes sind im Einzelfall bei der Maßnahmenumsetzung möglich. Dies betrifft z.B. Grabenabflachun-
gen für Wiesenbrüter versus Erhalt / Entwicklung von Habitaten für den Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling; Schaffung von Rohboden / Schlammflächen – möglicher Konflikt mit Erhalt bzw. 
Entwicklung von LRT 6410 (Pfeifengraswiesen), LRT 7230 (Kalkreiche Niedermoore); Beweidung 
für Wiesenbrüter - Erhalt / Entwicklung mahdgeprägter Lebensraumtypen  6410 (Pfeifengraswie-
sen), 7230 (Kalkreiche Niedermoore) und 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen); Schnittzeit-
punkte für Großen Brachvogel ab 1. Juli - Mahd für LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) ab 
15. Juni), Optimierung der Wiedervernässung – Habitatverlust für den Thymian-Ameisenbläuling. 
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Durch ein räumliches Ausweichen, gezieltes Management bzw. Nutzungsmosaike und beispiels-
weise die Nutzung unsensibler Vegetationsbestände für die Maßnahmen für die Vogelwelt kön-
nen diese möglichen Zielkonflikte vermieden werden (s. Fachgrundlagen). Hinsichtlich möglicher 
Zielkonflikte mit der Anhangs IV-Art Maculinea arion bei z.B. einer Optimierung der Wieder-
vernässung im Leipheimer Moos sind Maßnahmen zur Habitatoptimierung bestehender Habitate 
und Schaffung geeigneter Ersatzlebensräume fortzuführen.   
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3 GEBIETSBEZOGENE KONKRETISIERUNG DER ERHALTUNGSZIELE 

Ziel der Richtlinien ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten Erhaltungszustandes für 
die im Gebiet gemeldeten relevanten Lebensraumtypen und Arten. 

Die allgemeinen Erhaltungsziele für die Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der Lebensraumtypen und Arten in den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) bzw. Europäischen Vogelschutzgebiete (EU-Vogelschutzgebiete) sind in den Anlagen 
1a und 2a der Bayerischen Natura 2000 Verordnung bayernweit festgelegt. Die Erhaltungsziele 
wurden im Rahmen der Natura 2000-Verordnung, in Kraft seit 01. April 2016, mit der Landwirt-
schafts-, Forst- und Wasserwirtschaftsverwaltung abgestimmt.  

Konkretisierungen zu den Erhaltungszielen enthält die Bekanntmachung über die Vollzugs-
hinweise zur gebietsbezogenen Konkretisierung der Erhaltungsziele der bayerischen Natura 
2000-Gebiete vom 29. Februar 2016. Diese Vollzugshinweise sind die behördenverbindliche 
Grundlage für den Verwaltungsvollzug. Sie dienen als Arbeitshilfe für die Erstellung von Manage-
mentplänen. Die Ergebnisse der Managementplanung werden bei der regelmäßigen Aktualisie-
rung der Vollzugshinweise berücksichtigt.  

Zunächst wird die gültige Konkretisierung der Erhaltungsziele Stand 19.02.2016 unverändert 
dargestellt. Vorgeschlagene Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung sind grau hervor-
gehoben: 

Tabelle 6: Gebietsbezogene Konkretisierung der Erhaltungsziele Stand 19.02.2016  

Erhalt des Schwäbischen Donaumooses als einenr der größten Niedermoorkomplexe im Donauried und 
als Lebensraum zahlreicher gefährdeter und wertgebender Vogelarten. Voraussetzung hierfür sind Erhalt 
und ggf. Wiederherstellung eines hohen Grünlandanteils in einem weitgehend offenen Feuchtgebiet und 
Wiesenbrüterlebensraum, sowie der Erhalt moortypisch hoher Grundwasserstände bzw. Wiederherstel-
lung / Sanierung des Wasserhaushaltes in den Niedermoor-Kerngebieten durch Wiedervernässung. Er-
halt der Vernetzung mit anderen Gebieten in der Biotopverbundachse entlang der Donau, insbesondere 
mit dem unmittelbar angrenzenden baden-württembergischen EU-Vogelschutzgebiet „Donaumoos“, mit 
dem das Schwäbische Donaumoos eine ökologische Einheit bildet. 

1. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Population des Kranichs und seiner Lebensräume, insbeson-

dere der ausgedehnten, ungestörten Niedermoorbereiche mit Kleingewässern und alten Torfsti-
chen sowie bruchwaldartigen Bereichen, auch als Lebensraum für andere typische Arten der 
Moore und Niedermoore. Erhalt, ggf. Wiederherstellung des niedermoortypischen Wasserhaus-
halts und des weitgehend offenen Charakters der Landschaft durch traditionelle, extensive Nut-
zungsformen. Erhalt, ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um die Rast-, Schlaf- und 
Brutplätze, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 300m) und ausreichend hoher 
Grundwasserstände. 

2. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Populationen der Wiesenbrüter Wachtelkönig, Großer Brach-
vogel, Bekassine, Kiebitz, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper, Wiesenschaf-
stelze sowie ihrer Lebensräume, insbesondere großflächiger, extensiv genutzter, störungsarmer 
bis störungsfreier Feuchtwiesenkomplexe und Niedermoorbereiche mit überwiegend baumfreiem 
Offenlandcharakter, hoher Bodenfeuchte und z.T. nutzungsgeprägten Ausformung sowie mit den 
jeweils artspezifisch notwendigen Sonderstrukturen (Rufplätze, Sitzwarten, Deckung, Rückzugs-
flächen etc.), auch als primärer Brutlebensraum der Sumpfohreule 

3. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Brutpopulation der Flussseeschwalbe und ihrer Lebensräume, 
insbesondere offene oder lückig bewachsene Kies- und Sandbänke. Erhalt, ggf. Wiederherstel-
lung dynamischer Prozesse an Flüssen mit Kiesinseln.  

4. Erhalt, ggf. Wiederherstellung von großflächigem, extensiv genutztem Feuchtgrünland auch als 
Nahrungshabitate für Wespenbussard, Weißstorch, Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz 
sowie andere Greifvögel (z.B. Rotmilan, Schwarzmilan), die in der Nachbarschaft brüten, insbe-
sondere auch von artenreichen Kleingewässern.  

5. Erhalt, ggf. Wiederherstellung von ausreichend großen störungsarmen Bereichen der Nieder-
moor- und Feuchtwiesenkomplexe als Lebensräume von Durchzüglern und Wintergästen wie 
Kornweihe, Wespenbussard, Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke, Merlin und 
Sumpfohreule, insbesondere des weitgehend offenen Charakters der Lebensräume mit geringen 
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Anteilen an Gehölzen und Bäumen sowie Röhrichten und Schilfflächen als Sitzwarten und Schlaf-
plätze. Erhalt eines ausreichenden Anteils von bewachsenen Grabensystemen, Brachen und Ru-
deralgesellschaften zur Förderung des Nahrungsangebots (insbesondere Vögel und Kleinsäuger), 
insbesondere in den Randbereichen  

6. Erhalt, ggf. Wiederherstellung von ausreichend großen störungsarmen Bereichen der Nieder-
moor- und Feuchtwiesenkomplexe als Lebensräume und Rastplätze von Durchzüglern wie Gold-
regenpfeifer, Kampfläufer, Singschwan, Silberreiher, Graugans und Bruchwasserläufer, ins-
besondere von feuchten Wiesen, wasserführenden Senken und Überschwemmungsbereichen mit 
niedriger Vegetation und offenen Stellen, auch der ehemaligen Torfstiche. 

7. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Vogelpopulationen der Röhricht- und Verlandungszonen (Rohr-
weihe, Zwergdommel, Haubentaucher, Zwergtaucher, Blaukehlchen, Beutelmeise) sowie ih-
rer Lebensräume, insbesondere von reich gegliederten Altschilf- und Röhrichtbeständen an den 
Seen, mit offenem Wasser, Schilf, Weidengebüschen und Schlammflächen in enger räumlicher 
Nähe, auch an Kleingewässern und Gräben. Erhalt, ggf. Wiederherstellung ausreichend großer, 
ausreichend ungestörter Bereiche während der Vorbrut- und Brutzeit von März bis einschließlich 
August. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flachwasserbereiche und offenen Schlamm- und Kiesbänke an 
den Seen als Brut- und Rastplätze charakteristischer, wertgebender Arten wie Flussregenpfeifer 
(auch Brutvogel), Bruchwasserläufer und Kampfläufer, mit ausreichender Störungsfreiheit in der 
Zeit von März bis Oktober. 

9. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Brutpopulationen von Eisvogel und Uferschwalbe sowie ihrer 
Lebensräume, insbesondere der Brutplätze an Abbruchkanten und Steilufern. Erhalt, ggf. Wieder-
herstellung von relativ ungestörten, strukturreichen, naturbelassenen Fließgewässerabschnitten, 
fließgewässerdynamischen Prozessen und eines naturnahen Fischbestands, insbesondere an 
Brenz und Aubächen. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Brutwänden auch in Sekundärlebensräu-
men (Baggerseen). 

10. Erhalt ausreichend großer Seen und offener Wasserflächen als Lebensraum für durchziehende 
Fischadler und überwinternde Wasservögel (Haubentaucher), reicher Kleintierwelt und einem 
naturnahen Fischbestand sowie ausreichender Störungsfreiheit in der Zeit von August bis April 

11. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Populationen von Mittelspecht und Halsbandschnäpper so-

wie ihrer Lebensräume, insbesondere der Au- und Moorwaldreste mit einem ausreichenden An-
gebot an Alt- und Totholz, darunter auch wipfeldürre Bäume für den Mittelspecht sowie mit Lich-
tungen, Säumen, Schneisen und anderen offenen Strukturen als Nahrungshabitate. Erhalt einer 
ausreichenden Anzahl an Höhlenbäumen für Folgenutzer.  

12. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Populationen von Schwarzmilan, Rotmilan und Wespenbus-
sard sowie ihrer Lebensräume außerhalb der Kernbereiche der Wiesenbrüter, insbesondere groß-
flächiger, störungsarmer, ausreichend unzerschnittener Wald-Offenland-Gebiete mit Alt- und 
Starkholzbeständen in Wäldern, Feldgehölzen, Baumreihen und Einzelbäume, auch als Lebens-
raum des Pirols, mit Gewässern und extensiv genutzten Offenlandbereichen mit (Feucht-)Grün-
land, Säumen, Hecken und Gebüschen. Erhalt, ggf. Wiederherstellung störungsarmer Räume um 
die Brutplätze, insbesondere zur Brut- und Aufzuchtzeit (Radius i.d.R. 200m) und Erhalt der Horst-
bäume. 

13. Erhalt, ggf. Wiederherstellung der Populationen von Neuntöter, Grauammer und Dorngrasmü-
cke sowie ihrer Lebensräume außerhalb der Kernbereiche der Wiesenbrüter, insbesondere aus-
reichend großer Anteile struktur- und insektenreicher Gehölz-Offenland-Komplexe mit den jewei-
ligen artspezifisch notwendigen Sonderstrukturen (z.B. Sing- und Sitzwarten). 

 

Zur Ergänzung wird folgendes Ziel vorgeschlagen: 

 Erhalt, ggf. Wiederherstellung von beruhigten, naturnah gestalteten Ufer- und Schilfbereichen 
ohne Wegeführung oder Pfade als Brutgebiet des Drosselrohrsängers und der Zwergdommel 
mit ausreichender Störungsfreiheit in der Zeit von April bis August. 
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4 MAßNAHMEN UND HINWEISE ZUR UMSETZUNG 

Bayern verfolgt bei der Umsetzung von Natura 2000 einen kooperativen Weg und setzt auf das 
Prinzip der Freiwilligkeit. Wichtige Partner sind die Flächeneigentümer und Landnutzer. Auch den 
Kommunen und den Verbänden, wie Bauern- und Waldbesitzerverbänden, Naturschutz- und 
Landschaftspflegeverbänden sowie den örtlichen Vereinen und Arbeitskreisen kommt eine wich-
tige Rolle bei der Umsetzung und Vermittlung von Natura 2000 zu. Für die Umsetzung sollen 
Förderprogramme, insbesondere Vertragsnaturschutzprogramm und Landschaftspflegepro-
gramm, eingesetzt werden, um Mehraufwand und Ertragseinbußen auszugleichen. 

Eine weitere wichtige Säule ist die Nutzung von Synergien bei Umsetzungsprojekten anderer 
Fachverwaltungen wie der Forst- und der Wasserwirtschaftsverwaltung. Unabhängig vom Prinzip 
der Freiwilligkeit der Maßnahmenumsetzung gilt für die Natura 2000-Gebiete die gesetzliche Ver-
pflichtung, dass sich die FFH-Lebensraumtypen und Lebensgrundlagen der zu schützenden Tier- 
und Pflanzenarten nicht verschlechtern dürfen. Für private Eigentümer und Bewirtschafter von 
Flächen folgt daraus kein Verbesserungsgebot.  

4.1 Bisherige Maßnahmen 

Mit den beiden Landtagsbeschlüssen Ende der 1980er Jahre zur Sanierung des Schwäbischen 
Donaumooses, der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. (ARGE 
Donaumoos) 1990 und der Unterzeichnung des Staatsvertrages zwischen Bayern und Baden-
Württemberg (1992) zur Verbesserung des Wasser- und Naturhaushaltes im Schwäbischen Do-
naumoos sowie dem Gesamtökologischen Gutachten Donauried (1994 – 1999) wurden die 
Grundlagen zu umfangreichen Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung des wertvollen Natur-
raumes, der in großen Teilen mit dem Vogelschutzgebiet identisch ist, gelegt. Die ARGE Donau-
moos führt seit ihrer Gründung in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden verschiedene Na-
turschutzmaßnahmen, welche in erster Linie dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der offenen 
Niedermoorlandschaft dienen, durch. Sie hat umfangreiche Konzepte zur Sanierung des Was-
serhaushaltes im Leipheimer und Gundelfinger Moos erarbeitet und führt laufend gezielte Maß-
nahmen zur Verbesserung der Habitatsituation für Wiesenbrüter und für bestimmte niedermoor-
typische Lebensräume und Einzelarten durch. Ein Teil der durchgeführten Maßnahmen basiert 
auf der Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen aus Bauleitplanverfahren diverser Gemeinden 
und der Pflege von Ökokontoflächen (z.B. Stadt Leipheim).  

Folgende Maßnahmen sind in der Vergangenheit umgesetzt worden.  

- Wiederherstellung einer offenen Riedlandschaft durch Entbuschungsmaßnahmen in sukzes-
sionsbedingt zugewachsenen Torfstichen und ehemaligen Streuwiesen im Leipheimer und 
Gundelfinger Moos. Offenhaltung der Feuchtgebiete bzw. Niedermoorbereiche durch Pflege-
mahd und Schaf- bzw. Rinder-Beweidung.  
 

- Erhöhung des extensiv genutzten Grünlandanteiles (Umwandlung Acker in Grünland, Grün-
landextensivierung) im Rahmen kommunaler Ökokonten, Pflege der Ökokontoflächen der 
Stadt Leipheim im Bereich des Naturschutzgebietes Leipheimer Moos sowie weiterer Aus-
gleichsflächen für Ökokontomaßnahmen diverser Gemeinden, Pflege von Ausgleichsflächen 
aus Bauleitplanverfahren, etc. 
 

- Extensive Beweidung mit Exmoor-Ponys, Wasserbüffel, Hochlandrindern u.a. zur Erhöhung 
des Strukturreichtums der Vegetation sowie Bodenbeschaffenheiten sowie zur Verzögerung 
des natürlichen Sukzessionsaufwuchses in Teilbereichen, vornehmlich in den Naturschutz-
gebieten Leipheimer und Gundelfinger Moos. 
 

- Streuwiesenmahd. 
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- Naturschutzfachliche Anpassung bzw. Extensivierung von landwirtschaftlicher Nutzung und 
Beweidung innerhalb und im Umkreis des Gundelfinger und Leipheimer Mooses, u.a. durch 
das Vertragsnaturschutzprogramm. 
 

- Dauerhafte Wiedervernässung des Leipheimer Mooses: Umbau von Entwässerungs- zu Be-
wässerungsgräben im Leipheimer Moos, Anhebung des Grundwasserstandes durch Einlei-
tung von Wasser aus der Nau seit dem Jahr 2011. 
 

- Vorbereitung Wiedervernässung Gundelfinger Moos (geplant sind Wasserzuleitung und 
Wasserrückhalt durch Rückbau von Gräben); die Planung ist abgeschlossen, der Wasser-
rechtsantrag wurde im Oktober 2020 eingereicht. 
 

- Schaffung von Geländemulden (Seigen) und Rohbodenstandorten bzw. lückigen und schüt-
teren Grasbeständen zur Verbesserung der Habitatsituation für Kiebitz und weiteren Wiesen-
brüterarten mit teilweiser künstlicher Bewässerung der Mulden durch Wasserpumpen.  

 
- Uferabflachungen an Gräben zur Vergrößerung von Verlandungszonen, Optimierung von Zu-

gangsmöglichkeiten ans Gewässer durch bspw. nahrungssuchende Vogelarten, Verbesse-
rung der Qualität des Nahrungshabitates.  
 

- Verfüllung einzelner Baggerseen, die durch den Kiesabbau entstanden sind, zur Wiederher-
stellung des natürlichen Wiesenlebensraums und zur Grünlandmehrung im Gebiet. 

 
- Schaffung von Flachwasserbereichen durch Uferabflachungen und naturnaher Gestaltung 

der Uferbereiche an Baggerseen. 
 

- Schaffung von Kiesinseln im Zuge der Verfüllung von Baggerseen zur Verbesserung der Ha-
bitatqualität für kiesbrütende Arten (z.B. Flussregenpfeifer, Flussseeschwalbe). 
 

- Schaffung künstlicher Nisthilfen (Flöße) für Flussseeschwalben als ergänzende Maßnahmen 
zur Schaffung natürlicher Brutmöglichkeiten. 
 

- Pflege und Zurückdrängen natürlicher Sukzession im Bereich der sog. Lachmöweninsel an 
den Mooswaldseen zum Erhalt der Insel als Brutlebensraum. 
 

- Entwicklung und Etablierung von Besucherlenkungen im Leipheimer Moos (Bohlenweg); Bau 
von Beobachtungstürmen im Rahmen des LIFE-Projektes Donautal im Bereich Leipheimer 
Moos, Gundelfinger Moos und Sophienried; temporäre Wegesperrungen zur Vogelbrutzeit, 
z.B. im Gundelfinger Moos. 
 

- Beruhigung von Stillgewässern durch Entflechtung von Naturschutz und Freizeitnutzung:  
Verlagerung von Freizeitnutzung und damit verbunden Herausnahme einzelner Gewässer 
bzw. Gewässerbereiche aus der Nutzung (z.T. eingeschränkte Fischerei bei der die Fisch-
hege weiterhin gewährleistet ist, z.T. eingeschränkte Nutzung / Badebetrieb, z.T. keine Ba-
denutzung, etc.). 
 

- Anbringen von Kunsthorsten für Weißstorch und Fischadler. 
 
- Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement für den Kiebitz, insbesondere Anlage vom Ackerbra-

chen und sogenannter "Kiebitzinseln" sowie das Aussparen von Ackerflächen um (wasser-
führende) Bodenmulden bei der Bewirtschaftung, in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den 
Landwirten. 
 

- Intensive Öffentlichkeitsarbeit. 
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4.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Vogelarten des Offen-
landes 

Im Folgenden werden die erforderlichen Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen aufge-
führt, welche zur Sicherung bzw. zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 
jeweiligen Arten essenziell sind. Die ökologisch für die einzelnen Maßnahmen (besonders) ge-
eigneten Bereiche sind den entsprechenden Karten zu entnehmen. 

4.2.1 Übergeordnete Maßnahmen  

Die nachfolgenden übergeordneten Maßnahmen dienen dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung 
mehrerer Schutzgüter bzw. ihrer Habitate im Vogelschutzgebiet bzw. der übergeordneten Funk-
tionalität. 

- Erhalt der ausgedehnten Offenlandlebensräume und Erhöhung des Anteils exten-
siv genutzten Grünlands bei gleichzeitiger Erhöhung des Artenreichtums im Grün-
land. 
Das Schwäbische Donaumoos ist eine überwiegend gehölzarme, in Teilen noch grünland-
geprägte, in weiten Bereichen mittlerweile jedoch von Ackernutzung dominierte Offen-
landschaft. Der offene Landschaftscharakter und ein möglichst hoher Grünlandanteil sind 
für viele Arten der Vogelschutzrichtlinie eine wichtige Grundlage für ihren Lebensraum 
(z.B. Großer Brachvogel, Kiebitz u.a.) und daher zu erhalten. Die Vergrößerung des An-
teils extensiv genutzter Grünlandflächen im gesamten Vogelschutzgebiet ist erforderlich, 
um Brut- und Nahrungslebensräume der Wiesenbrüterarten sowie weiterer Vogelarten, 
wie Neuntöter und Rotmilan, aufzuwerten und deren Bestände zu sichern.  

- Erhalt der hydrologischen Situation im Vogelschutzgebiet und Wiederherstellung 
eines niedermoortypischen Wasserhaushaltes im Leipheimer und Gundelfinger 
Moos.  
Arten wie Großer Brachvogel, Kiebitz und Bekassine sind auf Feuchtwiesen und –struk-
turen angewiesen. Maßnahmen, die zu einer weiteren Verschlechterung der hydrologi-
schen Situation im Vogelschutzgebiet führen können, sind daher zu unterlassen. Dazu 
zählt z.B. eine unsachgemäße Grabenräumung, die durch weitere Eintiefungen zu einer 
Absenkung des Grundwasserspiegels oder zu einem schnelleren Abfluss führt.  
Die hydrologische Situation in den beiden Niedermoorkern- und FFH-Gebieten Leiphei-
mer und Gundelfinger Moos ist durch Grundwasserabsenkung (Entwässerungsgräben, 
langjährige Trinkwasserentnahme aus dem Donauried sowie die Auskiesung im unterstro-
migen Bereich) erheblich gestört. Das Leipheimer Moos wird bereits seit einigen Jahren 
wiedervernässt (Einleitung von Nauwasser). Die Maßnahmen sind fortzuführen und bei 
Bedarf zu optimieren. Für das Gundelfinger Moos ist eine Wiedervernässung in Vorberei-
tung (vgl. auch FFH-Managementplan zum FFH-Gebiet 7527-371 „Leipheimer Moos“ und 
zum FFH-Gebiet 7427-371 „Naturschutzgebiet Gundelfinger Moos"). Die Maßnahmen zur 
Sanierung des Wasserhaushalts im Leipheimer und Gundelfinger Moos sind erforderlich, 
um den spezialisierten niedermoortypischen Arten wie z.B. Bekassine, Kiebitz und Großer 
Brachvogel Lebensraum zu gewähren und damit die Bestände langfristig zu sichern.  

- (Partielles) Verfüllen von bestehenden bzw. neuen Kies.Seen mit naturnaher Ufer-
gestaltung zur Wiederherstellung des terrestrischen Lebensraumes. Schaffung 
von Flach- und Verlandungszonen mit gleichzeitiger Beruhigung der Gewässer 
mit ihren Ufern.  

Bei Teilverfüllung der Baggerseen ist darauf zu achten, dass die Ufer abgeflacht und na-
turnahe Flachwasserzonen hergestellt werden. Die dauerhafte Offenhaltung der Uferbe-
reiche ist erforderlich, um einen Mehrwert für die Lebensräume, Nahrungs- und Wasser-
versorgung der Wiesenbrüter-, Limikolenarten und Wasservogelarten herzustellen. 
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4.2.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Arten des Standarddatenbo-
gens 

Als hochmobile Tiere sind Vögel in der Regel nicht an spezifische Lokalitäten gebunden. Ent-
scheidend für die Annahme eines Gebietes bzw. ein Vorkommen bestimmter Arten in einem Ge-
biet ist die Verfügbarkeit geeigneter Habitate in ausreichender Größe. Bezüglich der Lage von 
Bruthabitaten werden z.B. von den Wiesenbrüterarten weitgehend große Distanzen zu horizont-
überhöhenden Strukturen, wie Bäumen, Gehölzen oder auch Wegen eingehalten. Im vorliegen-
den Managementplan sind Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Vögel deshalb 
nur dann lagegenau festgelegt, wenn Habitate von ihrer natürlichen Ausprägung nur in einge-
schränkten Teilbereichen vorkommen oder sie eine gewisse Entwicklungszeit benötigen bzw. ge-
setzlich geschützt sind. Bei der Mehrzahl der Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen ist 
es also nicht erheblich, wo die entsprechenden Maßnahmen realisiert werden. Das erhöht die 
Flexibilität bei der Umsetzung. Es erfolgen daher Maßnahmenvorschläge auf relativ großen Teil-
arealen des Vogelschutzgebietes, um beispielsweise Wiesenbrütern eine verbesserte Lebens-
raumsituation zu schaffen bzw. zu erhalten. Vorteilhaft schlägt sich eine größere Flächenabgren-
zung auf die Umsetzbarkeit der Maßnahmen nieder. Für Arten, die auf kleinflächige Strukturen 
angewiesen sind (z.B. Blaukehlchen: Verlandungszonen an Gewässern) werden Maßnahmen 
empfohlen, welche habitatbedingt nur mit einer geringeren Flächengröße möglich sind. Da einige 
der im Standarddatenbogen aufgeführten Vogelarten gleiche oder zumindest ähnliche Habitatan-
forderungen haben, werden nachfolgend einzelne Arten in Artengruppen zusammenfassend be-
handelt. Eine Differenzierung in Maßnahmen für Anhang I-Arten und Arten nach § 4 (2) Vogel-
schutz-Richtlinie erfolgt daher nicht. 

4.2.2.1 Umsetzung abgestufter Maßnahmenmodule in den Wiesenbrütergebieten 

Das EU-Vogelschutzgebiet hat insbesondere für Wiesenbrüterarten eine hohe Bedeutung, die 
als Leitarten einen weitgehend gehölzfreien Feuchtwiesen- bzw. Niedermoor-Lebensraum besie-
deln. Großer Brachvogel und Kiebitz als Charakterarten offener Wiesenlandschaften haben der-
zeit einen schlechten Erhaltungszustand. Als typischer Vogel der intakten oder renaturierten Nie-
dermoorlandschaften hat sich der Bestand der Bekassine in den Niedermoorkerngebieten Leip-
heimer und Gundelfinger Moos durch die Aktivitäten der ARGE Donaumoos (Entbuschung und 
Wiedervernässung Leipheimer Moos) deutlich erhöht und stabilisiert und weist einen guten Er-
haltungszustand auf. 

Für die besonders gebietstypischen Vogelarten ist das EU-Vogelschutzgebiet in verschiedene 
Zonen unterteilt worden. Zunächst werden die in diesen Zonen geltenden Maßnahmen in Form 
von speziellen „Modulen“ beschrieben, die für alle schwäbischen Wiesenbrütergebiete in der 
Grundstruktur gleich sind. Diese unterschiedlichen Maßnahmen-Module sind von der Regierung 
von Schwaben in Zusammenarbeit mit der Vogelschutzwarte am Bayerischen Landesamt für Um-
welt für die Vogelschutzgebiete mit Wiesenbrütervorkommen entwickelt worden. Die Module ori-
entieren sich an den vorkommenden Leitarten und an der Funktion der Gebiete für diese Leitar-
ten. 

Mit diesem Modul-Konzept sollen die Maßnahmenvorschläge vereinfacht und standardisiert wer-
den, zudem soll die Vergleichbarkeit der Gebiete verbessert werden. Ziel ist außerdem, die Maß-
nahmen auf die Schwerpunktvorkommen der Leitarten zu konzentrieren und je nach Bedeutung 
eines Gebietes nach einem abgestuften Schema vorzugehen. Dadurch sollen die vorhandenen 
Mittel möglichst effizient eingesetzt und die Vorgaben für die landwirtschaftliche Nutzung auf das 
nötige Maß beschränkt werden. 

Die fachlichen Ziele sehen vor, in den Kerngebieten die Bestände zu erhalten und - soweit ein 
mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand vorliegt - zu vergrößern. Von dort kann dann eine Wie-
derbesiedlung anderer Flächen erfolgen. Bei Kiebitz und ebenso beim Großen Brachvogel - sollte 
er wieder hier brüten – wird der Schwerpunkt auf ein Brutplatzmanagement, d. h. einen gezielten 
Gelege- und Jungvogelschutz sowie der Schutz ihrer Aufzuchtbereiche, gelegt, um den Bruterfolg 
zu erhöhen. 







Managementplan, Maßnahmen   „Schwäbisches Donaumoos“ 

Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung   7427-471 

 

 

Dezember 2022 Regierung von Schwaben  Seite 23 

Übersichtskarte mit den Maßnahmenmodulen 

 

Abb. 2: Übersicht Maßnahmenmodule (Quelle Karte: Sieber Consult) 

(Geodaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) Fachdaten: Bayerisches 

Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)) 

 

Für Waldvogelarten, Heckenbewohner sowie Vogelarten der (ehemaligen) Kiesabbaugebiete 
werden Maßnahmen durch punktuelle oder flächige Zusatzsignaturen in der Karte 3 dargestellt.  
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1 Bei allen Gehölzarbeiten (incl. Entbuschungsmaßnahmen) sind, sofern es sich bei den Flächen um Wald im Sinne 
des Waldgesetzes handelt, die waldrechtlichen Bestimmungen zu beachten (vorherige Abstimmung mit dem AELF 
erforderlich; ggf. Rodungsantrag erforderlich). 

 

Maßnahmen: 1. Erhaltung und Wiederherstellung von strukturreichen, kleinmosaikartigen 
Niedermoorbereichen  
- Großflächig vernässte Bereiche in den Wintermonaten, so dass sich 

durch die Staunässe stocherfähige Böden entwickeln und die Kleinsäu-
gerbestände reduziert werden  

- Abflachungen von Uferböschungen an Wiesengräben, die keine Bedeu-
tung für z.B. Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling oder seltene Pflan-
zenarten haben 

- Erhalt und Wiederherstellung von Streuwiesen  
- Erhalt bzw. Entwicklung von Rohbodenstandorten und Schlammflächen 

(oftmals durch Beweidung entwickelbar) in nicht wertvollen Vegetations-
beständen und außerhalb von Streuwiesen bzw. Kalkflachmooren 

- Erhalt und Schaffung von Kleinstrukturen (z.B. Weidepfähle, Totholz), 
wasserführenden Senken und ehemalige Torfstiche, etc. 

- Erhalt des Wechsels aus Röhrichten, Hochstaudenfluren, allenfalls klei-
nen Gebüschen sowie Seigen und Kleingewässern 

- Fortführung und ggf. Erweiterung extensiv beweideter Flächen, vorzugs-
weise in nicht wertvollen Vegetationsbeständen 

- Fortführung und Ausdehnung der Flächen mit Sommermahd sowie Er-
halt und Wiederherstellung von einzelnen Frühmahdstreifen zur Struktur-
anreicherung und Förderung der Artenvielfalt. 

 

2. Sicherung bzw. Wiederherstellung eines niedermoortypischen Wasserhaus-
haltes (siehe übergeordnete Maßnahme Kap. 4.2.1) 

 

3. Erhaltung und Wiederherstellung des offenen Landschaftscharakters 
- Fortführen und Intensivieren gezielter "Pflege-Entbuschungen" / Gehöl-

zentfernung1 in den Kernbereichen des Leipheimer und Gundelfinger 
Mooses zur Offenhaltung und zur Begünstigung des Vorkommens von 
Bekassine, Kiebitz, Braunkehlchen und Wiesenpieper; Gleichzeitiger Er-
halt einzelner Büsche, Hochstauden, etc. 

- Partielle Tieferlegung von stark herausgehobenen Wegen im Gundelfin-
ger Moos, die eine störende Sichtkulisse für den Großen Brachvogel dar-
stellen. Dies könnte evtl. im Zuge von ggf. notwendigen Wegerückbau-
maßnahmen (s.u.) umgesetzt werden.  

 

4. Besucherlenkung 
Installation einer geeigneten Besucherlenkung durch temporäre Wegesper-
rung und Wegerückbau, z.B. Sperrung von Wegen in sensiblen Bereichen 
des Leipheimer und Gundelfinger Moos für Spaziergänger und Radfahrer 
im Zeitraum von Mitte März bis Ende Juni; Einführung einer Hundeanlein-
pflicht für die Naturschutzgebiete 
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4.2.2.2. Maßnahmen für Hecken- / Gebüschbrüter 

Unter dieser Maßnahme werden Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatsituation für den 
Neuntöter sowie weiterer Hecken- und Gebüschbewohner zusammengefasst. Die Verbreitung 
des Neuntöters innerhalb des Vogelschutzgebietes ist auf die beiden Kernbereiche im Leipheimer 
und Gundelfinger Moos beschränkt. Dies lässt schlussfolgern, dass in den großflächig verblei-
benden Bereichen des Vogelschutzgebietes keine geeigneten Habitatelemente vorhanden sind, 
welche eine Nutzung als Brut- und Nahrungshabitat begünstigen. Durch Maßnahmen wie Schaf-
fung von Heckenstrukturen, Extensivierung von Grünland, Frühmahdstreifen und extensiver Be-
weidung kann jedoch eine positive Populationsentwicklung prognostiziert werden. Gezielte Maß-
nahmen für diese Arten innerhalb der beiden Kernbereiche Leipheimer und Gundelfinger Moos 
sind nicht erforderlich. Dies liegt zum einen daran, dass diese Arten primär aufgrund Nahrungs-
knappheit und dem Mangel an Brutmöglichkeiten außerhalb bevorzugt die feuchteren, jedoch 
strukturreicheren und nahrungsreicheren Kernbereiche nutzen. Zum anderen ist davon auszuge-
hen, dass die bestehenden Lebensraumgrundlagen in den Kerngebieten für diese Arten auch 
zukünftig erhalten bleiben. Ziel der Maßnahme ist daher eine flächendeckende Verbreitung der 
Hecken- und Gebüschbrüter zu erreichen. 
 

Zielarten: Neuntöter 

Begünstigte Arten 
des SDB 

Dorngrasmücke 

Zielzustand Offene bis halboffene, kleinstrukturreiche Landschaft mit hohem Anteil an ex-
tensivem Grünland  

Maßnahmen: Erhalt und Förderung einer strukturreichen Kulturlandschaft 

- Erhalt und Wiederherstellung von lückigen, reichstrukturierten Hecken-
fragmenten von 50 m Länge mit Dornensträuchern (z.B. Schlehe, Weiß-
dorn) im Mosaik mit kleinflächigen Frühmahdstreifen, extensiv genutz-
ten Wiesen und Feldwegen  

- Erhalt und Förderung einzelner Büsche und kleinerer Gehölzbestände, 
von Weide- oder Zaunpfählen und anderen Strukturen 

- Erhalt und Extensivierung von Grünlandbereichen, Förderung von Be-
weidungssystemen und Etablierung eines Mahdregimes mit unterschied-
lichen Schnittzeitpunkten zum Erhalt einer heterogenen Grünlandstruk-
tur. Dies führt auch zu einer Förderung von Großinsektenvorkommen 
und einer Optimierung des Nahrungsangebotes für insektivore Vogelar-
ten 

- Erhalt und Wiederherstellung von Altgrasbeständen und raumtiefen 
(hochstauden- und blütenreichen) ein- und mehrjährigen Bracheflächen/-
streifen (z.B. in Ackerbereichen und in räumlicher Nähe dazu) und von 
allgemein nutzungsfreien Saumstrukturen mit mindestens 10 m Breite 

 

4.2.2.3. Maßnahmen für Arten der Still- und Fließgewässer (inklusive ihrer Kontaktbio-
tope) 

Kies-Seen stellen einen Charakterlebensraum des Schwäbischen Donaumooses dar und fungie-
ren mit den außerhalb des Vogelschutzgebietes „Schwäbisches Donaumoos“ liegenden Donau-
stauseen als wichtiges Durchzugs- und Rastgebiet. Sie ermöglichen Arten aus dem Niedermoor-
bereich (z.B. Blaukehlchen) zusätzliche Brutvorkommen. Die Kiesseen mit bereits entwickelten 
Flachwasserbereichen (z.B. "Fetzer-Flachwassersee", "Schurrsee", "Mooswaldsee-Neu", "Voll-
mersee Nordost") haben hohe Bedeutung für brütende (z.B. Flussregenpfeifer) und rastende Li-
mikolenarten (z.B. Kampfläufer und Bruchwasserläufer) sowie als Mausergebiet (Großer Brach-
vogel). Auch heute verweisen die Kiesseen und ihr Umfeld landschaftlich auf die ehemaligen 
Abbautätigkeiten. Dort bieten sich auch im Hinblick auf das Landschaftsbild Möglichkeiten zur 
Wiederansiedlung von Uferschwalben, welche als Brutvögel nicht mehr vorhanden sind, an. Als 
Fließgewässer befindet sich innerhalb des Vogelschutzgebietes lediglich ganz im Norden die 
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Brenz, welche über weite Strecken renaturiert ist und das einzige dokumentierte Brutvorkommen 
des Eisvogels aufweist. 

 

Zielarten: Zwergdommel, Flussseeschwalbe, Eisvogel, Drosselrohrsänger (für die Auf-
nahme im SDB vorgeschlagen), Uferschwalbe  

Begünstigte Arten 
des SDB 

Singschwan, Graugans, Haubentaucher, Zwergtaucher, Flussregenpfeifer, 
Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Blaukehlchen, Beutelmeise 

Zielzustand Strukturreiche Gewässer mit beruhigten Uferbereichen sowie von der Freizeit-
nutzung ausgenommenen Wasserflächen 

Maßnahmen: 1. Erhalt und Schaffung von Gewässern mit naturnahen, heterogenen Uferbe-
reichen 
- Erhalt und Förderung von strukturreichen (Klein-)Gewässern mit natur-

nahen, offenen und von der Freizeitnutzung beruhigten Uferbereichen 
- Erhalt und Anlage von Uferbereichen der Stillgewässer (Kiesseen) mit 

ausgedehnten natürlichen bzw. naturnahen Flachwasser- und Verlan-
dungszonen, Kiesufern, Kiesinseln, Steilwänden 

- Offenhaltung von Ufer- und Flachwasserbereichen, Kiesinseln und Kies-
ufer und gleichzeitiger Erhalt von einzelnen gewässerbegleitenden Ge-
hölzen und Schilfbeständen durch regelmäßige Pflege im mehrjährigen 
Turnus und bspw. Etablierung eines extensiven Beweidungssystems 

- Erhalt reichgegliederter und ausgedehnter Altschilf- und Röhrichtbe-
stände mit Weidengebüsch  

- Förderung von steilen Abbruchkanten und Brutwänden; Errichtung 
künstlicher Steilwände zur Verbesserung des Brutplatzangebotes für 
Eisvogel und Uferschwalbe (z.B. Abstechen von Steilufern, Aufschütten 
und Abstechen von sandig-lehmigen Erdhaufen, Kunstwand) 

 

2. Besucherlenkung, Fischerei: 
- Erhalt von bereits beruhigten Ufer- und Wasserflächen. 

- Bei Bedarf weitere Reduzierung des Freizeit- und Erholungsverkehrs 
auf ein erträgliches Maß durch eine eingeschränkte gewässergebun-
dene Freizeitnutzung (z.B. Baden, Stand Up Paddling, Boot-/Kanufah-
ren u.a.) sowie bei Bedarf zusätzlich eine räumliche bzw. zeitliche Ein-
schränkung der Fischerei (mindestens zur Brut- und Jungenaufzucht-
zeit sowie zur Mauser- und Rastzeit) in Abstimmung mit dem Fischerei-
rechtseigentümer und / oder Pächter sowie der Fischereifachberatung 
des Bezirks Schwaben. Der Einschränkung des Gemeingebrauchs 
durch eine Verordnung des zuständigen Landkreises ist Vorrang bei der 

Maßnahmenumsetzung einzuräumen. 

- Vermeidung von neuen, durchgängigen Wegeverbindungen und von 
Ertüchtigungen des Wegenetzes, Vermeidung der Wegeführung ent-
lang der Gewässer 
 

3. Etablierung eines Managements zum Schutz sensibler Bruthabitate durch 
beispielsweise Einzäunen oder Ufergestaltungen wie "Verinselung" von 
sensiblen Bereichen (Schilfbereichen o.ä.) mit bekannten Brutvorkommen, 
auch zum Schutz vor Bodenprädatoren 
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4.2.3 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für signifikante Vorkommen von 
Schutzgütern des Offenlandes, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind 

Nicht im Standarddatenbogen aufgeführt, jedoch durch die Erstellung dieses Managementplanes 
für die Aufnahme in den SDB vorgeschlagen sind die Vogelarten Drosselrohrsänger und 
Schwarzkehlchen. Die Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen decken sich bei diesen 
Arten mit den Empfehlungen des Maßnahmenmoduls 7 sowie der Maßnahmen für Arten der Still- 
und Fließgewässer (inklusive ihrer Kontaktbiotope). 

4.2.4 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Verbundsituation 

Ein übergeordnetes Ziel muss es im Hinblick auf den Biotopverbund sein, ein "grünes, struktur- 
und artenreiches Band" durch das Vogelschutzgebiet von Westen nach Nordosten zu erhalten. 
Insbesondere ist die Erhöhung des Grünlandanteiles mit feuchten und artenreichen Wiesen und 
Weideflächen (siehe übergeordnete Maßnahme) erforderlich. Die Erhöhung des Grünlandantei-
les in Verbindung mit der Förderung von Altgrasstreifen und Brachen ist insbesondere im Nord-
osten von Bedeutung, da dort eine sehr intensive landwirtschaftliche Nutzung besteht. 

4.3 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Vogelarten des Waldes 

4.3.1 Gebiets- und Art-übergreifende Maßnahmen für Vogelarten im Wald mit Schwer-
punkt im Birkenriedwald und Mooswald 

Die übergeordneten Maßnahmen innerhalb des Waldes, die der Erhaltung bzw. Wiederherstel-

lung mehrerer SPA-Schutzgüter dienen, lassen sich im Überblick wie folgt zusammenfassen: 

Die Fortführung und ggf. Weiterentwicklung der bisherigen, möglichst naturnahen Waldbewirt-

schaftung mit heimischen Laubbaumarten und hohen Umtriebszeiten, unter Berücksichtigung der 

geltenden Erhaltungsziele kann den günstigen Erhaltungszustand der Arten und ihrer Lebens-

räume weiterhin gewährleisten. 

1. Erhalt von Biotopbäumen (v.a. Höhlen- und Horstbäumen) (Maßnahme Nr. 814: Habitat-

bäume erhalten)  

Biotopbäume sind vor allem Bäume mit Specht- oder Faulhöhlen, Großvogelhorsten, Pilz-

konsolen, Kronentotholz und Uraltbäume (Methusaleme). Vor allem alte Eichen erfüllen oft-

mals mehrere dieser Funktionen an einem einzigen Baum und sind deshalb von besonderer 

Bedeutung. 

Der Höhlenbaumschutz ist für den Erhalt von vielen relevanten Vogelarten im EU-

Vogelschutzgebiet „Schwäbisches Donaumoos“ eine notwendige Erhaltungsmaßnahme 

und gilt für das Gesamtgebiet (Mittelspecht und Halsbandschnäpper).  

Horstbäume spielen für den Erhalt der baumbrütenden Greifvögel (Fischadler, Wespen-

bussard, Schwarzmilan und Rotmilan) eine ganz zentrale Rolle.  

2. Erhalt alter Eichen und sonstiger rauborkiger Laubbäume auch in Mischbeständen (Maß-

nahme Nr. 102: Bedeutende Strukturen im Rahmen natürlicher Dynamik erhalten: raubor-

kige Laubbäume) 

In Mischbeständen sollen alte, rauborkige Laubbäume möglichst lange erhalten werden 

(v.a. Alteichen). Der Erhalt dieses Strukturmerkmals ist u.a. für die Spechtarten im EU-

Vogelschutzgebiet „Schwäbisches Donaumoos“ eine notwendige Erhaltungsmaßnahme 

und gilt für das Gesamtgebiet (Mittelspecht, Halsbandschnäpper). 
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3. Erhalt eines Mindestanteils der Eiche in den relitkischen Auwäldern (Maßnahme Nr. 811: 

Anteil geeigneter Baumarten potenzieller Habitatbäume sicherstellen) 

Notwendige Maßnahme mit hoher Priorität für den Mittelspecht, Halsbandschnäpper so-

wie den Wespenbussard. 

Die Eiche ist wegen ihrer lichten Krone, der rauen Borke, ihres oft hohen Kronentotholzan-

teils und ihres dauerhaften Holzes (auch des toten Holzes) wichtiges Nahrungs- und Brut-

habitat der o.g. Vogelarten. Erst durch die Beimischung der Eiche werden auch strukturär-

mere Laubholzbestände von einem Teil der o.g. Arten besiedelt.  

Überall dort, wo Eichenmischbestände in unmittelbarer Nachbarschaft fehlen, muss länger-

fristig die Nutzung von bestehenden Alteichen schrittweise immer kritischer betrachtet wer-

den. 

Nur noch wenige Waldbereiche in den Donau-begleitenden Laubwäldern sind noch von 

Eichenwäldern oder eichenreichen Laubwäldern geprägt. Sie stellen wegen ihrer licht-

durchlässigen Krone, ihrer rauen Borke, ihres hohen Insektenangebots und der Dauerhaf-

tigkeit des Eichentotholzes wichtige Lebensraumrequisiten in bereits relativ jungem Be-

standsalter zur Verfügung. Die natürliche Verjüngung bringt jedoch nahezu ausschließlich 

Edellaubholz hervor. Durch den Einschlag von Eichen verringert sich deren Anteil am Ge-

samtbestand. Lebensräume für obige (und viele andere) Arten sind dadurch langfristig ge-

fährdet. 

Der Eichenanteil soll deshalb durch geeignete Verjüngungsverfahren entsprechend gesi-

chert werden. 

4. Totholzanteil erhalten und erhöhen (Maßnahme Nr. 117: Totholz- und Biotopbaumanteil 

erhöhen).  

Notwendige Maßnahme v.a. für Mittelspecht. Diese Art ist entscheidend auf ein ausrei-

chendes Angebot von Totholz angewiesen. V.a. im Winter wird stehendes und liegendes 

Totholz von Spechten bevorzugt zur Nahrungssuche aufgesucht. 
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4.3.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für Vogelarten des Anhangs I 
der Vogelschutzrichtlinie 

Für die im Gebiet vorkommenden Arten werden darüber hinaus nachfolgend die aus den Erhal-

tungszielen abzuleitenden Maßnahmen vorgeschlagen.  

A 072 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Als Bruthabitat bevorzugt der Wespenbussard lichte, alte Laubmischwälder. Zum Teil werden 
Horste anderer Vogelarten übernommen. Ein neu angelegter Horst ist relativ klein und meist gut 
in der Baumkrone versteckt, weshalb er bei Holzerntemaßnahmen mitunter übersehen werden 
kann, insbesondere, wenn im belaubten Zustand ausgezeichnet wird. Da er sich überwiegend 
von in Erdnestern lebenden Insekten ernährt, bevorzugt er grenzlinienreiche Wälder (inkl. be-
sonnter Waldlichtungen, Windwurfflächen und besonnter Wegränder bzw. Dammbereiche) mit 
stellenweise vegetationsarmen Böden in enger Verzahnung mit besonntem und schütter bewach-
senem Offenland. Die nachfolgenden Maßnahmen sind nicht in der Karte dargestellt, sondern 
gelten bei Vorkommen der jeweiligen Struktur im Gesamtgebiet. 

 

 

Notwendige Erhaltungsmaßnahmen (gültig im gesamten Gebiet) 

- Vermeidung von Störungen im direkten Umfeld (200 m) um den Horstbaum 
zur Brut- und Aufzuchtszeit von Anfang April bis Ende August und Erhalt des 
Horstumfeldes im Umkreis von 50 m um den Horstbaum (Maßnahme Nr. 
816: Horstschutzzone ausweisen). 

(gültig im gesamten Gebiet bei Vorkommen der entsprechenden Strukturen). 
 

A 073 Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Der Schwarzmilan findet in den Donauauen gute Siedlungsbedingungen. Günstig ist für ihn vor 
allem die Kombination aus beruhigten Altholzbeständen als Horstbereiche und offener Biotope 
zur Nahrungssuche. Die nachfolgenden Maßnahmen sind nicht in der Karte dargestellt, sondern 
gelten bei Vorkommen der jeweiligen Struktur im Gesamtgebiet. 

 Notwendige Erhaltungsmaßnahmen (gültig im gesamten Gebiet) 

- Vermeidung von Störungen im direkten Umfeld (200 m) um den Horstbaum 
zur Brut- und Aufzuchtszeit von Anfang April bis Ende August und Erhalt des 
Horstumfeldes im Umkreis von 50 m um den Horstbaum (Maßnahme Nr. 
816: Horstschutzzone ausweisen) 
(gültig im gesamten Gebiet bei Vorkommen der entsprechenden Strukturen). 

 

A 074 Rotmilan (Milvus milvus) 

Der Rotmilan findet entlang der Donau günstige Lebensbedingungen vor.  

Der Erhalt von Altholzbeständen (v.a. in Waldrandnähe) und Feldgehölzen sowie deren Vernet-
zung mit landwirtschaftlich möglichst extensiv genutzten Grünlandflächen ist anzustreben. Da 
Rotmilane auch vorhandene Horste anderer Greifvögel annehmen, sind Horstbäume generell zu 
schützen und ist in unmittelbarer Umgebung auf eine forstwirtschaftliche Nutzung während der 
Balz- und Brutzeit zwischen März und August zu verzichten.  

Die nachfolgenden Maßnahmen sind nicht in der Karte dargestellt, sondern gelten bei Vorkom-
men der jeweiligen Struktur im Gesamtgebiet. 
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 Notwendige Erhaltungsmaßnahmen (gültig im gesamten Gebiet) 

Vermeidung von Störungen im direkten Umfeld (200 m) um den Horstbaum 
zur Brut- und Aufzuchtszeit von Anfang April bis Ende August und Erhalt des 
Horstumfeldes im Umkreis von 50 m um den Horstbaum (Maßnahme Nr. 
816: Horstschutzzone ausweisen) 
(gültig im gesamten Gebiet bei Vorkommen der entsprechenden Strukturen) 
 

A 094 Fischadler (Pandion haliaetus) 

Der Fischadler bewohnt gewässerreiche Landschaften mit Fischreichtum und hochstämmigen 
Bäumen in Gewässernähe. Er ist kein Brutvogel im SPA. Über die gebiets- und artübergreifende 
Maßnahme „Erhalt von Biotopbäumen (hier Horstbäume)“ (vgl. Kap. 4.3.1.) hinaus sind keine 
weiteren Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für diese durchziehende Art erforder-
lich. 

A 321 Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) 

Als Höhlenbrüter benötigt der Halsbandschnäpper besonders höhlenreiche, alte Laubbaumbe-
stände. Da die Nahrungssuche überwiegend im Kronenbereich erfolgt, profitiert er von lückigen, 
großkronigen Beständen mit höheren Kronentotholzanteilen. 

Alte Eichen und Eschen sind deshalb besonders wertvolle Elemente im Brut- und Nahrungshabi-
tat. Im Gebiet besiedelt er geeignete Strukturen im Birkenriedwald. Einzelnachweise gelangen 
auch auf Teilflächen des sog. Mooswaldes. 

 Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

- Biotopbaumreiche Bestände erhalten (Maßnahme Nr. 103: Totholz- und bi-
otopbaumreiche Bestände erhalten).  

 

A 238 Mittelspecht (Dendrocopus medius) 

Der Mittelspecht findet im sog. Birkenriedwald sehr gute Habitatstrukturen vor. Die Beibehaltung 
des guten Erhaltungszustands hängt jedoch maßgeblich mit dem Erhalt alter Eichenbestände 
(>100 Jahre) zusammen. Auch alte, rauborkige Eschen sowie Pappeln können für ihn geeignete 
Nahrungssubstrate darstellen. Für die langfristige Wahrung geeigneter Habitatstrukturen sind der 
Erhalt und die Pflege der einzelbaumweise beigemischten Alteichen notwendig.  

 Notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

- Biotopbaumreiche Bestände erhalten (Maßnahme Nr. 103: Totholz- und bi-
otopbaumreiche Bestände erhalten).  

 

4.3.3 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für regelmäßig vorkommende 
Zug- und Charaktervogelarten des Waldes nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtli-
nie, die bisher nicht im SDB genannt sind 

Charakteristische Brutvogelarten 

A337 Pirol (Oriolus oriolus) 

Der Pirol brütet und sucht seine Nahrung im Wipfelbereich großkroniger, lichter, durchsonnter 
Laubholzaltbestände, vorzugsweise in wärmebegünstigter Lage. Im Gebiet sind für die Art weite 
Bereiche als Habitat gut geeignet. Spezielle Maßnahmen über die Grundplanung hinaus werden 
für die Art nicht spezifisch geplant.  
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Für die Umsetzung und Betreuung der Maßnahmen im Wald sind die Ämter für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, Bereich Forsten Krumbach (Schwaben) bzw. Wertingen, für das Offen-
land die Landratsämter Dillingen an der Donau und Günzburg als Untere Naturschutzbehörden 
in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben als Höhere Naturschutzbehörde zuständig. 

4.6 Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

Bewirtschaftungspläne 2016-2021 

Seit dem 22.12.2015 sind nach den Vorgaben der WRRL die aktualisierten Bewirtschaftungs-
pläne der bayerischen Flussgebiete öffentlich zugänglich. Ebenso die dazu gehörigen Maßnah-
menprogramme sowie die Umweltberichte und Umwelterklärungen der Strategischen Umwelt-
prüfung. Diese Pläne bilden die Grundlage für die Gewässerbewirtschaftung in der Periode 2016 
bis 2021: 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/bewirtschaftungsplaene_1015/index.htm; 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/wrrl/index.htm 

Im Norden des Vogelschutzgebietes quert die Brenz das Gebiet. Für die Brenz sind folgende 
Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vorgesehen:  

- Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite) 
- Ergänzende Maßnahmen zum Initiieren eigendynamischer Gewässerentwicklung (z. B. 

Strömungslenker einbauen)  
- Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil 
- Primäraue naturnah wiederherstellen  
- Auegewässer/Ersatzfließgewässer neu anlegen 
- Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten (z. B. 

Gewässersohle anheben, Uferrehne abtragen, Flutrinne aktivieren) 
- Aue naturnah erhalten/pflegen 
- Vertiefende Untersuchungen und Kontrolle 

 






